
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 7. Dezember 2011  
 
 
 Nr. SGB 145/2011 
 

Globalbudget "Landwirtschaft" (Erfolgsrechnung);  Produktegruppenziele und Ver-

pflichtungskredit für die Jahre 2012 bis 2014    

  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Buchst. b der Kantonsverfassung 
vom 8. Juni 19861, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte 
Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2, nach Kenntnisnahme von Botschaft und 
Entwurf des Regierungsrates vom 13. September 2011 (RRB Nr. 2011/1932), beschliesst: 
 
1. Für das Globalbudget "Landwirtschaft" der Erfolgsrechnung werden für die Jahre 2012 bis 

2014 folgende Produktegruppenziele festgelegt: 
1.1. Produktegruppe 1: Agrarpolitische Massnahmen 

1.1.1. Fördern der Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
1.1.2. Sicherstellen einer genügenden Kontrolle (Flächen, Tiere, Ökologischer Leis-

tungsnachweis) 
1.1.3. Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und neue Bewirtschaftungsfor-

men 
1.1.4. Sicherstellen einer angepassten baulichen Infrastruktur 
1.1.5. Erschliessung zum Erhalt der dezentralen Besiedelung 

1.2. Produktegruppe 2: Veterinärdienst 
1.2.1. Fördern einer artgerechten Haltung und verantwortungsvollen Nutzung von Tie-

ren 
1.2.2. Einhalten der Vorschriften zur Produktion rückstandsfreier, hygienisch unbe-

denklicher Lebensmittel tierischer Herkunft 
1.3. Produktegruppe 3: Aus- und Weiterbildung 

1.3.1. Ausbilden von kompetenten Fachleuten für die Land- und Hauswirtschaft 
1.3.2. Verbreiten von neuen Informationen und Erkenntnissen von öffentlichem, regi-

onalem und landwirtschaftlichem Interesse 
1.3.3. Anbieten einer zweckmässigen und attraktiven Infrastruktur 

2. Für das Globalbudget "Landwirtschaft" der Erfolgsrechnung wird als Saldovorgabe für die 
Jahre 2012 bis 2014 ein Verpflichtungskredit von 28'413'000 Franken beschlossen. 

3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Landwirtschaft" wird bei einer vom Regie-
rungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Ok-
tober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst. 

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Claude Belart Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

1 BGS 111.1 
2 BGS 115.1 
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Verteiler 

Volkswirtschaftsdepartement 
Amt für Landwirtschaft 
Finanzdepartement 
Amt für Finanzen 
Parlamentscontroller 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste (639/2011)    


